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Anhang 

Änderung bisherigen Rechts 

Die nachfolgende Verordnung wird wie folgt geändert: 

Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der 
Geschäftsbücher vom 24. April 200213 

Art. 2 Abs. 2 
2 Werden die Geschäftsbücher elektronisch oder auf vergleichbare Weise geführt 
und aufbewahrt und die Buchungsbelege elektronisch oder auf vergleichbare Weise 
erfasst und aufbewahrt, so sind die Grundsätze der ordnungsgemässen Datenverar-
beitung einzuhalten. 

Art. 3 
Die Geschäftsbücher müssen so geführt und aufbewahrt und die Buchungsbelege 
müssen so erfasst und aufbewahrt werden, dass sie nicht geändert werden können, 
ohne dass sich dies feststellen lässt.  

Art. 4 Abs. 1 
1 Je nach Art und Umfang des Geschäfts sind die Organisation, die Zuständigkeiten, 
die Abläufe und Verfahren und die Infrastruktur (Maschinen und Programme), die 
bei der Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher zur Anwendung gekom-
men sind, in Arbeitsanweisungen so zu dokumentieren, dass die Geschäftsbücher 
und die Buchungsbelege verstanden werden können.  

Art. 5 
Die Geschäftsbücher und die Buchungsbelege sind sorgfältig, geordnet und vor 
schädlichen Einwirkungen geschützt aufzubewahren. 

Art. 6 Abs. 1 
1 Die Geschäftsbücher und die Buchungsbelege müssen so aufbewahrt werden, dass 
sie bis zum Ende der Aufbewahrungsfrist von einer berechtigten Person innert 
angemessener Frist eingesehen und geprüft werden können. 
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